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gewidmet und besonders auf dem Gebiet des Strafrechts An
stöße zu grundlegenden Veränderungen gegeben.1

Die Beschäftigung mit dem Naturrecht

Die seit der Antike immer wieder auf tauchenden unterschied
lichen Vorstellungen von einem Naturrecht entwickelten die
ses zu einem Sammelbegriff für Moral- und Rechtslehren, die 
aus der natürlichen bzw. göttlichen Ordnung oder aus der Na
tur des Menschen allgemeingültige Normen für das Zusam
menleben der Menschen sowie für die Gestaltung ihrer poli
tisch-rechtlichen Ordnung herleiten, um damit die geltenden 
Gesetze und die bestehenden Staats- und Rechtsordnungen zu 
kritisieren oder zu verherrlichen. Das vom Bürgertum getra
gene neuzeitliche Naturrecht, auch Vernunftrecht genannt, 
spielte von 1600 bis 1800 als philosophische Anschauung eine 
wichtige Rolle in Europa. Es erhielt während der zweiten 
Hälfte des 17. und noch lange im 18. Jahrhundert seinen Platz 
im Wissenschaftssystem zunächst im Rahmen der praktischen 
Philosophie. Diese damals übliche Systematisierung wurde 
erst von Christian Thomasius (1655—1728) verändert, der ge
wissermaßen jjas Naturrecht zur Rechtswissenschaft herüber
zog, um seihe Ergebnisse besser auf die Juristen und auf die 
juristische Praxis wirken lassen zu können. Er trennte lehr
mäßig die juristischen Teile des Naturrechts von den philo
sophischen und theologischen, was schließlich dazu führte, daß 
im Verlaufe des 18. Jahrhunderts die Lehrstühle für Natur
recht vorwiegend in die juristischen Fakultäten eingegliedert 
wurden.1 2 Bezeichnenderweise ist Thomasius, vermutlich als 
zu sehr der Praxis zugewandt, nicht in die Akademie aufge
nommen worden, dafür aber andere Juristen als auswärtige 
Mitglieder, die bis auf wenige Ausnahmen dem historischen 
Vergleich nicht standhalten können und berechtigterweise der 
Vergessenheit anheimgefallen sind. Unter den Ausnahmen 
sind hervorzuheben: der Marburger und Göttinger Staats
rechtler Johann Stephan Pütter (1725—1807)3 und Jean Bar- 
beyrac (1674—1744)4, Professor für Naturrecht in Lausanne 
und in Groningen, der hier deswegen interessiert, weil sein 
wissenschaftlicher Weg von Berlin seinen Ausgang nahm.

Der aus Frankreich stammende Barbeyrac gehörte zu den 
Hugenotten, den französischen Protestanten, die aus religiösen 
Gründen ihre Heimat verlassen mußten und auf der Grund
lage des Edikts von Potsdam (1685) in der Mark Bran
denburg Aufnahme fanden. In der französischen Kolonie Ber
lins — mit eigener kirchlicher Organisation, Gerichtsbarkeit 
und Verwaltung — etablierte sich neben der Hofgesellschaft 
ein weiteres geistiges Zentrum. Hier kam Barbeyrac mit na
turrechtlichen Anschauungen in Berührung, denen der Berli
ner Hof — vermutlich zunächst mehr als geistvolle Unterhal
tung — durchaus wohlwollend gegenüberstand. Doch den 
französischen Flüchtlingen waren diese Gedanken relativ neu, 
weil die naturrechtlichen Lehren in Frankreich verboten und 
Veröffentlichungen dieser Art untersagt waren, da sie sich 
nicht mit der herrschenden Doktrin vom göttlichen Ursprung 
des Staates und des Rechts vereinbaren ließen.5

Als Lehrer für alte Sprachen am französischen Gymnasium 
in Berlin übersetzte Barbeyrac Pufendorfs Werke „De iure 
naturae et gentium“ (Vom Recht der Natur und der Völker) 
und „De officio hominis et civis juxta legem naturalem“ (Von 
der Pflicht des Menschen und des Bürgers nach Naturrecht) 
ins Französische und versah die Übersetzungen mit einem 
Vorwort und erläuternden Anmerkungen. Damit erzielte er 
einen außerordentlich großen Erfolg: Die Ausgaben fanden 
starken Zuspruch und weite Verbreitung in Westeuropa. Bar
beyrac stieg sehr schnell zu einem hervorragenden Kenner 
des Naturrechts auf, der auch neue, über Pufendorf hinausge
hende Gedanken entwickelte. Bald wurde er zum maßgeben
den Pufendorf-Kommentator im Europa des 18. Jahrhunderts. 
Von 31 Editionen des naturrechtlichen Hauptwerkes von Pu
fendorf nach 1706 weisen lediglich sieben keine Anmerkungen 
oder kein Vorwort von Barbeyrac auf. Damit trug Barbeyrac 
ganz entscheidend zur Verbreitung der Pufendorf sehen 
Schriften in Europa bei, nachdem sie doch vorübergehend in 
Vergessenheit zu geraten drohten, als der Stern von Christian 
Thomasius in Halle aufzugehen begann.

Die Beschäftigung der Hugenotten und speziell Barbeyracs 
mit dem Naturrecht sowie dessen Erörterung in der ersten 
wissenschaftlichen Zeitschrift Berlins lassen erkennen, daß 
diese Residenzstadt schon am Ende des 17. Jahrhunderts einen 
geistigen Schwerpunkt in Europa bildete. Dennoch darf nicht 
vergessen werden, daß das Naturrecht in Berlin im Rahmen 
der Akademie immer noch als Teil der praktischen Philoso
phie behandelt wurde. Anstöße zu neuen Überlegungen wa
ren kaum zu verzeichnen, was bei der Einstellung des Sol
datenkönigs Friedrich Wilhelm I. zur Wissenschaft auch nicht 
zu verwundern war. Eine grundsätzliche Änderung trat erst 
unter König Friedrich II. seit 1740 ein.

Bestrebungen zur Kodifizierung des Rechts in Preußen

Der Aufklärungsphilosophie zugetan, versuchte Friedrich II. 
ihre Prinzipien zu verwirklichen, soweit das mit seinem An
spruch auf absolutistische Herrschaft vereinbar war. Er ließ 
die Akademie der Wissenschaften reorganisieren6, so daß sie 
erst jetzt zu dem geistigen Zentrum in Europa wurde, das 
Leibniz Jahrzehnte zuvor vorgeschwebt hatte. Die Rechtswis
senschaft war zwar nach wie vor in den einzelnen Klassen 
der Akademie nicht vertreten, aber die Kritik von Aufklä
rung und Naturrecht an der Rechtswissenschaft, von den Phi
losophen der Akademie mitgetragen, löste in den folgenden 
Jahrzehnten entscheidende Veränderungen in Justiz und Ge
setzgebung aus.

Schon drei Tage nach seiner Thronbesteigung veranlaßte 
Friedrich II. die Abschaffung der Folter im Gerichtsverfahren, 
wofür Christian Thomasius bereits 1705 den Anstoß gegeben 
hatte.7 Auch die Forderungen der Aufklärer nach einer ein
heitlichen Gesetzgebung paßten in die politische Konzeption 
des Königs. Er griff die am Widerstand der praktizierenden 
Juristen gescheiterten Pläne seines Vaters wieder auf und er
ließ am 31. Dezember 1746 eine Konstitution, mit welcher der 
für die Gesetzeserneuerung eingesetzte Justizminister Samuel 
von Cocceji (1679—1755) erneut beauftragt wurde, „ein teut- 
sches allgemeines Landrecht, welches sich bloß auf die Ver
nunft und auf die Landesverfassung gründet, zu verfertigen“.8 
Auch der König selber beschäftigte sich mit Gesetzgebungs
fragen. Er erwog erstmals den Gedanken eines umfassenden 
Gesetzgebungswerkes, einer Gesamtkodifikation. Seine Vor
stellungen erläuterte er in seiner Dissertation „Sur les raisons 
d’etablir ou d’abroger les lois“ (Abhandlung über die Gründe 
für das Erlassen und Außerkraftsetzen der Gesetze), die er 
am 22. Januar 1750 in der Akademie der Wissenschaften ver
lesen ließ.9

Doch die Umsetzung theoretischer Forderungen in die Pra
xis war schwierig. An diesen Ansprüchen gemessen, muß das
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